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Beschlussvorlage 
 
 
Tagesordnungspunkt: 
 
63. Änderung des Flächennutzungsplanes „IBZ Schloss Gimborn“; 

a) Ergebnis der öffentlichen Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
b) Planbeschluss 

 
 
 
Beratungsfolge: Abstimmungsergebnis Sitzungs- 
 einst. Enth. Gegen. termin 
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss    17.08.2006 
Rat der Gemeinde    26.09.2006 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  Nein   
 
 
 
Sachverhalt: 
 
Der Rat der Gemeinde hat in seiner Sitzung am 03.05.2005 beschlossen, die 63. Änderung des 
Flächennutzungsplanes durchzuführen. Ziel ist es, das IBZ Schloss Gimborn mit der Signatur 
Schloss/Fortbildungseinrichtung zu versehen. Hierdurch soll die besondere Bedeutung des 
historischen Bauwerks und der internationalen Fortbildungseinrichtung hervorgehoben werden. 
Zu diesem Planungsziel hat in der Zeit vom 01.06. bis 06.07.2006 die öffentliche Auslegung gem. 
§ 3 Abs. 2 BauGB stattgefunden. Während dieses Verfahrensschrittes ging eine Stellungnahme 
ein, worüber abzuwägen und zu beschließen ist. Hierbei handelt es sich um die Eingabe des 
Aggerverbandes. Einzelheiten hierzu sind den in Fotokopie beigefügten Schreiben des 
Aggerverbandes sowie dem tabellarischen Abwägungsvorschlag entnehmbar. 
Nach der Abwägung und Beschlussfassung zur Eingabe des Aggerverbandes ist das Verfahren 
soweit gediehen, dass der Planbeschluss gefasst werden kann. 
Anlagen: 

• Schreiben des Aggerverbandes vom 23.06.2006 
• Schreiben des Aggerverbandes vom 27.02.2006 
• Tabellarischer Abwägungsvorschlag 
• 63. Änderung des Flächennutzungsplanes „IBZ Schloss Gimborn“ nebst Begründung mit 

den Angaben nach § 2a BauGB sowie zusammenfassender Erklärung gem. § 6 Abs. 5 
BauGB 

 
 
 
 



 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Zu a) : 
Die Anregung des Aggerverbandes wird zur Kenntnis genommen. 
Zu b): 
Für die 63. Änderung des Flächennutzungsplanes „IBZ Schloss Gimborn“ wird der Planbeschluss 
gefasst. Der Änderung des Flächennutzungsplanes ist gem. § 5 Abs. 5 BauGB eine Begründung 
mit den Angaben nach § 2 a BauGB sowie eine zusammenfassende Erklärung gem. § 6 Abs. 5 
BauGB beigefügt. 
 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Armin Hombitzer 
 

Marienheide, 20.Jul.2006

 


